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Verortung im Gesamtprozess 
 

Dies ist eine von fünf Handreichungen, die Kommunen in Deutschland bei der Umsetzung 
der Inklusiven Lösung unterstützen sollen. Sie bilden zusammen mit einer Roadmap das 
Ergebnis des vom BMBFSFJ geförderten Projekts „Umsetzungsbegleitung KJSG: Umstel
lung der Verwaltungsstrukturen im Bereich der Eingliederungshilfe“ am Deutschen For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung. 

Zur Orientierung im Gesamtprozess ist zuerst ein Blick in die Roadmap zu empfehlen. Sie 
finden diese (sowie auch die Handreichungen) auf der Projektwebseite. 

 

 
 

 Überörtliche Träger 

In einigen Bundesländern sind überörtliche Träger für Leistungen der EGH ganz 
oder teilweise zuständig. Dies gilt z. B. in Bayern für die Bezirke und in Nordrhein-
Westfalen für die Landschaftsverbände.  

In diesen Bundesländern kann die Umsetzung der Inklusiven Lösung erst erfolgen, 
nachdem das jeweilige Landesausführungsgesetz eine Neuzuweisung des Trägers 
der EGH vorgenommen hat. Vorbereitende Schritte und eine Vertiefung der Zusam
menarbeit sind jedoch bereits jetzt möglich, sofern örtlicher und überörtlicher Trä
ger dazu bereit sind. Die überörtlichen Träger sind daher bei den folgenden Ausfüh
rungen grundsätzlich mitzudenken. 

 

  

https://foev-speyer.de/kjsg
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1. Fallübergabe 
 

 
 

 

Mit der Einführung der Inklusiven Lösung ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugend
hilfe (JH) einheitliche Anlaufstelle für junge Menschen und ihre Familien, wenn es um die 
Beantragung von oder die Beratung zu Leistungen der EGH geht. Bestandsfälle von jungen 
Menschen, die zum Zeitpunkt der Einführung der Inklusiven Lösung bereits beim Träger 
der EGH bearbeitet werden, müssen an den Träger der JH übergeben werden. 

Weitere Szenarien, die Fallübergaben erforderlich machen, weil z. B. die Altersgrenze für 
die Zuständigkeit der JH erreicht wird oder ein anderer Reha-Träger zuständig ist, werden 
in dieser Handreichung nicht berücksichtigt, weil sie der Sache nach auch vor und unab
hängig von der Inklusiven Lösung bereits auftreten. Inhalte zu Fallübergängen aufgrund 
des Erreichens der Altersgrenze finden sich in Kapitel 4 „Organisation der Fallübergänge 
an der Altersgrenze“ in der Handreichung „Vorbereitungen im Status Quo“. 

  

Worum geht es hier? 

Die Übergabe von Bestandsfällen vom Träger der EGH zum Träger der öffent
lichen JH sollte ausreichend vorbereitet sein, um die Leistungsgewährung und 
unmittelbare Fortführung der Bearbeitung der Fälle zu gewährleisten. Eine rei
bungslose Übergabe ist wertvoll, weil so Doppelarbeit bei der Bedarfsermitt
lung vermieden werden und die Fallweiterbearbeitung erleichtert werden 
kann. 

 Zentrale Fragen bei der Fallübergabe sind: 

» Wie soll die Übergabe der Fälle erfolgen? In welcher Form werden die 
Fälle übergeben? 

» In welchem Zeitraum soll die Übergabe der Fälle erfolgen? 

» Welche Personen sind in die Übergabe involviert? 
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2. Stellenbesetzung und Teambuilding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit der Träger der öffentlichen JH die Aufgaben als inklusiver Reha-Träger erfüllen 
kann, muss ausreichend Personal zur Verfügung stehen, um die bemessenen Vollzeit-
äquivalente ausfüllen zu können (siehe Kapitel 5 „Personal- und Haushaltsplanung“ in der 
Handreichung „Kernbereich der Umstellung“). Hierbei hat sich gezeigt, dass die Kommu
nen sehr unterschiedliche Wege gehen – abhängig von der gewählten Organisationsform 
der Inklusiven Lösung. 

  

Worum geht es hier? 

Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Trägers der öf
fentlichen Jugendhilfe auch im Rahmen der Inklusiven Lösung ist die Verfüg
barkeit von qualifiziertem Personal. Je nachdem ob mit Bestandspersonal 
aus dem EGH-Bereich oder mit einem komplett neuen Team gearbeitet wird, 
ergibt sich die Notwendigkeit, unterschiedliche bestehende Teams mit ggf. 
auch unterschiedlichen Haltungen zusammenzuführen, oder ein komplett 
neues Team aufzubauen. 

 Zentrale Fragen bei der Stellenbesetzung sind: 

» Kann Personal aus dem bisherigen Bereich EGH SGB IX übernommen 
werden? 

» Muss neues Personal rekrutiert und eingestellt werden? 

» Wie kann das Zusammenwachsen der ggf. neuen Teams unterstützt 
werden? 
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3. Fort- und Weiterbildung 
 

 
 

 

Im Zuge des Umstellungsprozesses ergeben sich zahlreiche Fort- und Weiterbildungsbe
darfe. Entsprechende Angebote sollten unmittelbar identifiziert und von den von der Um
stellung betroffenen Mitarbeitenden so früh wie möglich wahrgenommen werden. Ge
fordert sind hier sowohl die jeweiligen Vorgesetztenebenen als auch die Mitarbeitenden 
selbst. 

  

Worum geht es hier? 

Eine gezielte Einarbeitung sowie Fortbildungsangebote für die mit der Um
setzung der Inklusiven Lösung zuständigen Mitarbeitenden können eine rei
bungslose Fallbearbeitung fördern und helfen, potenzielle Hindernisse zu 
vermeiden oder zu reduzieren. Es braucht frühzeitig ein Verständnis dar
über, dass die neuen Aufgaben Wissen voraussetzen, das ggf. nicht vorliegt 
bzw. Erfahrung erfordert. 

 Zentrale Fragen zu Fort- und Weiterbildungen können sein: 

» Zu welchen Themen besteht Fortbildungsbedarf?  

» Müssen ggf. Teamleitungen o. ä. weitergebildet werden, damit sie die 
fachliche Aufsicht über einen teilweise neuen Bereich gut ausüben 
können? 

» Welche internen und externen Formate können genutzt werden, um 
den Fortbildungsbedarf zu decken?  

» Haben die Mitarbeitenden ausreichende zeitliche Ressourcen, um 
Fortbildungen wahrzunehmen? 
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3.1 Thematische Fort- und Weiterbildungsbedarfe 
 

Bereiche, in denen Erfahrungskommunen im Zuge der Verwaltungsumstellung besondere 
Fort- und Weiterbildungsbedarfe ausmachten, waren unter anderem:  

 

 
 
Zur Deckung dieser Bedarfe wurde in den Erfahrungskommen auf verschiedene Metho
den zurückgegriffen. Diese werden in den folgenden Unterkapiteln dargestellt. 

  

Allgemeine Themen

Aufbau einer 
gemeinsamen Haltung 

Behinderungsbegriff 
und UN-

Behindertenrechts-
konvention

Teamführung

Fachspezifische Themen

Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung:
Gesamt- und Teilhabeplanverfahren
ICF-Orientierung

SGB-IX-Leistungsspektrum

Leistungen anderer SGB Schnittstellen, bspw. 
SGB V, Schnittstellen mit Krankenkassen

Umgang mit verschiedenen Behinderungsbildern 
und entsprechenden Hilfeformen, bspw. im 
Bereich Autismus 

Fragen des Kinderschutzes (in Bezug auf Kinder 
mit Behinderung)
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3.2 Interne Schulungen und interner Wissenstransfer 
 

Interne Schulungen durch hauseigenes Personal waren vor allem das Mittel der Wahl, 
wenn es an Geldern für externe Schulungen mangelte. Vermittelt wurden im Rahmen sol
cher internen Fortbildungen – die teilweise auch in wöchentlichem Rhythmus online 
durchgeführt wurden – insbesondere Kenntnisse zum SGB VIII und IX sowie strukturelles 
Wissen aus dem Sozialdienst und der wirtschaftlichen JH. Eine Kommune versuchte dar
über hinaus, die interne Wissensvermittlung dadurch zu verbessern, dass ein Curriculum 
erarbeitet wurde, zu welchen Wissensbeständen für neue Kolleginnen und Kollegen Fort
bildungen sinnvoll wären. Dies erleichtere, insbesondere neuen oder wechselnden Mitar
beitenden gezielt Fortbildungen anzubieten, die ihnen den Einstieg in ihre Tätigkeit er
leichtern.  

 

Neben diesen vergleichsweise systematischen Herangehensweisen wurde auch von we
niger institutionalisierten Formen des internen Wissenstransfers berichtet. So sprachen 
mehrere Kommunen davon, dass im Rahmen des Umstellungsprozesses erfahrene Kolle
ginnen und Kollegen aus anderen Bereichen in die Teams wechselten und ihr Wissen dann 
an die anderen Teammitglieder weitergeben konnten. Gelegentlich wurden neuen Kolle
ginnen und Kollegen während der Einarbeitungsphase auch teaminterne Tutorinnen oder 
Tutoren bzw. Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt. Für einzelne neue Mitarbei
tende sei es darüber hinaus wichtig, dass auch die jeweiligen Fachbereichsleitungen im
mer wieder selbst bestimmte Inputs anhand konkreter Beispiele gäben, wenn ein Thema 
aufkomme.  

 

Empfohlen wurde seitens der Erfahrungskommunen auch, Fortbildungen zu Methoden 
durchzuführen, um Themen greifbarer zu machen, z. B. „Wie erstelle ich mit Menschen 
mit Behinderung einen Hilfeplan?“ 
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3.3 Peer-Learning-Konzepte  
 

Viele Kommunen setzen vor dem Hintergrund der begrenzten Verfügbarkeit von Fortbil
dungsplätzen und begrenzter Budgets auf Peer-Learning-Verfahren, d. h. darauf, dass 
Mitarbeitende sich auf Augenhöhe gegenseitig ihr jeweiliges Spezialwissen näherbringen. 
Peer-Learning findet in aller Regel im Arbeitsalltag statt, ohne dass sich Mitarbeitende 
dafür in ein (klassenraumähnliches) Fortbildungs-Setting begeben würden.  

 

Herausforderungen 
 

 Die Umsetzung derartiger Ansätze kann in Anbetracht des Personalmangels teilweise 
schwierig sein. Eine interviewte Person fasste es so zusammen: „Je weniger Personal 
man hat, desto schwerer ist es, neben der Arbeit auch noch auszubilden.“ 

 Problematisch sei vor allem, dass bei Neueinstellungen die Stellenvorgängerin oder 
der Stellenvorgänger oft nicht mehr da sei, weil es sehr lange dauere, Stellen neu zu 
besetzen. Der Wissenstransfer brauche Zeit und funktioniere nicht, wenn alle Aufga
ben bis zu einem Stellenwechsel weiter erledigt werden müssten.  

 

Argumente für Peer-Learning-Konzepte 
 

 In der Regel erfordere die Einarbeitung drei Monate des begleiteten Arbeitens. Diese 
Form der Einarbeitung sei wichtig und zielführend. Nur von Mensch zu Mensch könn
ten Dinge erklärt und Wissen weitergegeben werden, betonen Befragte aus Erfah
rungskommunen.  

 In Fällen, in denen Ressourcen und/oder Kapazitäten externe Weiterbildungen nur für 
wenige Mitarbeitende erlauben, können diese Mitarbeitenden intern als Multiplika
torinnen und Multiplikatoren wirken. 

 

Als Peer-Learning-Formate wurde vielfach auf teaminterne gemeinsame Entscheidungs
konferenzen und Fallbesprechungen oder Falltandems und Fallteams zurückgegriffen, 
um den Austausch zwischen hierarchisch gleichgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern mit unterschiedlichen Ausbildungshintergründen und Wissensständen zu erhö
hen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten dadurch gelernt, wie sich die Fallbearbei
tung in anderen Teams darstelle. 
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3.4 Externe Weiterbildungsanbieter 
 

Einige Kommunen setzten auf externe Weiterbildungsanbieter, die insbesondere ICF-
Qualifizierung oder Fortbildungen zu besonderen Teilhabeleistungen nach SGB IX anbo
ten. Insbesondere in Fällen, in denen das komplette Team einschließlich der Leitung ge
wechselt hatte und insofern große Nachholbedarfe vorhanden waren, wurde auf – teil
weise mehrtägige – Basisschulungen zurückgegriffen, unter anderem zur Entwicklung ei
ner gemeinsamen Haltung, aber auch materiell-rechtliche Schulungen zum BTHG oder zu 
§ 35a SGB VIII. Für bestimmte inhaltliche Themen wie beispielsweise Inklusion und Kin
derschutz wurden außerdem Referentinnen oder Referenten von externen Weiterbil
dungsanbietern für Inhouse-Schulungen gebucht. Wie bei internen Schulungen wurde 
auch bei externen Weiterbildungsanbietern sowohl auf Präsenz- als auch auf Onlinefor
mate zurückgegriffen. Vor allem lizenzierte Fortbildungen würden zwar Zeit und Geld kos
ten, am Ende jedoch auch zu einer Einsparung von Ressourcen führen, weil gut ausgebil
dete Teams mit einer gemeinsamen Haltung effizienter arbeiteten und zufriedener seien, 
so der Tenor. Als potentielle Anbieter für Schulungen, die auch die kommunenübergrei
fende Vernetzung förderten, bzw. als Quellen für Informationsmaterial wurden unter an
derem genannt: 

» die Landesjugendämter 

» die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) 

» die Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR) 

» das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF) 

» die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) 

» kommunale Studieninstitute 

» auf die Beratung öffentlicher Akteure im Bereich der JH und EGH spezialisierte pri
vatwirtschaftliche Anbieter  

 

Herausforderungen 
 

 Für die Wahrnehmung externer Weiterbildungsangebote ist die Verfügbarkeit ent
sprechender Finanzmittel Voraussetzung. 

 Sehr wahrscheinlich werden externe Weiterbildungen vor allem dann gewinnbrin
gend sein, wenn sie in eine Veränderungsstrategie eingebettet sind. Ein Gesprächs
partner wies darauf hin, dass der Veränderungswille des jeweiligen Amts zentral 
sei. Andernfalls könnten Fortbildungen einzelner Mitarbeitenden auch zu Konflikten 
führen: „Dann bringen Einzelne neue Impulse aus Fortbildungen mit, hinterfragen 
Etabliertes, das führt dann zu Konflikten, weil langjährig in dem Bereich Arbeitende 
sich infrage gestellt fühlen.“  
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4. Evaluation und Weiterentwicklung 
 

 
 

In der Zeit unmittelbar nach der Umstellung besteht die Herausforderung darin, dass die 
Mitarbeitenden sich in die neuen Arbeitsstrukturen und -prozesse einfinden müssen, die 
ggf. auch erst noch in neuen Teams erprobt werden müssen. 

 

 

Bildquelle: Pixabay / VetVisst (Ausschnitt, bearbeitet)  

Worum geht es hier? 

Auch nach der Einführung der Inklusiven Lösung sollten Prozesse weiterent
wickelt werden. Nach Abschluss der Fallübergänge zur JH kann eine regelmä
ßige Evaluation der Prozesse zu deren Optimierung beitragen. 

 Zentrale Fragen können sein: 

» Welche Reibungspunkte gibt es in Prozessen? 

» Stehen ausreichend Ressourcen zur Verfügung? 

» Wie zufrieden sind die Mitarbeitenden?  

» Können die Mitarbeitenden passende Weiterbildungsangebote wahr
nehmen? 

 

https://pixabay.com/de/photos/ziegel-schloss-turm-bauen-6909999/

